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Betreff: 

Satzung zur Regelung des Kostenersatzes für Leistungen der Freiwilligen 
Feuerwehren Thießen und Luko 

Mitglieder Abstimmungsergebnis Beratungsfolge 

Soll Anw. 
Mitw.-
verbot Daf. Dag. Ent. 

13.04.2005 Gemeinderat Thießen       

 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Thießen beschließt die Satzung zur Regelung des 
Kostenersatzes für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde Thießen. 
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Beschlussbegründung: 
 
Die Beschlussfassung durch den Gemeinderat der Gemeinde Thießen erfolgt auf Grund des 
§ 44 Abs. 3 GO LSA. 
 
Nach § 6 Abs. 1 GO LSA können Gemeinden Angelegenheiten im Rahmen ihres eigenen 
Wirkungskreises durch Satzungen regeln. Die Aufgabe der Unterhaltung einer Feuerwehr 
gehört zu den eigenen Angelegenheiten einer Gemeinde.  
 
Gemäß § 8 GO LSA kann in Satzungen von Gemeinden u.a. die Benutzung bzw. 
Inanspruchnahme von Einrichtungen der Gemeinde geregelt werden. 
 
Bei den Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde Thießen handelt es sich um Einrichtungen 
der Gemeinde. Im Rahmen dieser Satzung werden Regelung getroffen, die den 
Kostenersatz für die Inanspruchnahme von Leistungen der Freiwilligen Feuerwehren der 
Gemeinde Thießen betreffen. 
 

 

 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Ja:     Nein: X 
 
 
Ausgaben:    
 
Einnahmen:    
 
Planmäßig bei Hst.:   
 
Überplanmäßig bei Hst.:  
Außerplanmäßig bei Hst.:  
 
 
Bemerkungen:   

 
Anlagen: 
 
Satzung zur Regelung des Kostenersatzes für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehren der 
Gemeinde Thießen 

 

 

 

 


